
Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat September 2011 haben wir einige Entscheidungen ausgewählt, 
die Sie interessieren könnten oder möglicherweise sogar betreffen. Zum Beispiel:

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Führung eines Zivilprozesses sind 
jetzt als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig. Es sind allerdings einige 
Voraussetzungen zu beachten. So muss der Prozess mit Aussicht auf Erfolg 
geführt werden. Dies wird sicher zu neuen Rechtsstreitigkeiten mit dem 
Finanzamt führen.

Der Verkauf eines privaten Grundstücks innerhalb der „Spekulationsfrist“ unterliegt 
in der Regel nur der Einkommensteuer. Unter Umständen kann der Überschuss 
aus solchen Verkäufen aber auch noch der Gewerbesteuer unter liegen. Aus 
diesem Grund sollte jeder Verkauf mit dem Steuerberater abgestimmt werden.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

09 / 2011

Termine Steuern / Sozialversicherung September / Oktober 2011

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.09.2011 1 10.10.2011 2

Umsatzsteuer 12.09.2011 3 10.10.2011 4 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 12.09.2011 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 12.09.2011 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5
 

obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

15.09.2011 13.10.2011

08.09.2011 06.10.2011

Sozialversicherung 7 28.09.2011 27.10.2011

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr.
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge-

rung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
(ohne Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene 
Kalender vierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
 Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 26.09./25.10.2011) an die jeweilige Einzugsstelle über-
mittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Unternehmer/Beteiligungen

Nichtabziehbarkeit von Schuld- 
zinsen beim so genannten
„um gekehrten Zwei-Konten-Modell“
Nach dem Einkommensteuergesetz sind 
Schuldzinsen bei Überentnahmen z. T. 
nicht abziehbar. Eine Überentnahme liegt 
vor, wenn die Entnahmen die Summe 
aus Gewinn und Einlagen übersteigen. 
Mit der Regelung soll verhindert werden, 
dass privat veranlasste Schuldzinsen als 
Betriebsausgaben abgezogen werden. 
Die steuerliche Abziehbarkeit der Schuld- 
zinsen ist zweistufig zu prüfen:
�� Schritt 1: Zunächst sind die rein pri - 

vat veranlassten Schuldzinsen zu ermit-
teln. Sie dürfen nicht als Betriebsaus-
gaben abgezogen werden und bleiben 
bei der Berechnung von Überentnah-
men außen vor.
�� Schritt 2: Liegen Überentnahmen vor, 

sodass Zinsaufwendungen nur einge-
schränkt abziehbar sind?



 Mit dem „umgekehrten Zwei-Kon-
ten-Modell“ (Konto 1 nur für Betriebs-
einnahmen, Konto 2 für Betriebsaus-
gaben und Privatentnahmen) können 
die Regelungen des § 4 Abs. 4a EStG 
nicht umgangen werden. Ist in diesem 
Modell das Konto 2 durch Privatent- 
nahmen im Soll und wird das Soll durch 
eine Gutschrift von Betriebseinnahmen 
getilgt, liegt eine Entnahme vor, die 
bei der Prüfung von Überentnahmen 
(Schritt 2) zu berücksichtigen ist.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Verzögerungsgeld kann auch  
im Rahmen einer Außenprüfung 
festgesetzt werden
Das Verzögerungsgeld ist mit dem 
Jah ressteuergesetz eingeführt wor-
den. Das Finanzamt kann mindestens 
2.500 € und höchstens 250.000 € Ver- 
zögerungsgeld festsetzen, wenn im 
Rahmen einer Außenprüfung Auskünf-
te innerhalb einer angemessenen Frist 
nicht erteilt oder angeforderte Unterla-
gen nicht vorgelegt werden.
 Der Bundesfinanzhof ist der An-
sicht, dass eine mehrfache Festset-
zung eines Verzögerungsgelds wegen 
fortdauernder Nichtvorlage derselben 
Unterlagen unzulässig ist.

Durch Anteilsvereinigung ausge-
löste Grunderwerbsteuer sind keine 
Anschaffungskosten
Durch Anteilsvereinigung ausgelöste 
Grunderwerbsteuer ist sofort abzieh-
bare Betriebsausgabe. Vereinigen sich 
durch Zukauf weiterer Gesellschafts-
anteile mindestens 95 % der Anteile 
einer grundstücksbesitzenden Gesell-
schaft in einer Hand, wird auf die der 

Gesellschaft gehörenden Grundstücke 
Grunderwerbsteuer fällig. Das gilt auch 
bei mittelbaren Beteiligungen.
 Die Grunderwerbsteuer gehört nicht 
zu den Anschaffungskosten der Antei-
le, auch wenn sie durch die Anschaf-
fung dieser Anteile ausgelöst wird. Be-
steuerungsobjekt ist nicht der Erwerb 
der Anteile, sondern ein fiktiver Erwerb 
von Grundstücken.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Auch auf Umlaufvermögen ent-
fallende Schuldzinsen sind nach 
Überentnahmen nur beschränkt 
abziehbar
Sind in den Betriebsausgaben von Per-
sonenunternehmen Schuldzinsen ent-
halten, die nicht auf Investitionskredite 
im Zusammenhang mit der Anschaf-
fung bzw. Herstellung von Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens entfallen, 
sind diese in Höhe von 6 % der sog. 
Überentnahmen steuerlich nicht ab-
zugsfähig. Dabei kann ein Freibetrag 
von 2.050 € abgezogen werden. Eine 
Überentnahme ergibt sich, wenn die 
Entnahmen höher sind als die Summe 
des Gewinns und der Einlagen in ei-
nem Wirtschaftsjahr.
 Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass (im Fall zu hoher Privatent-
nahmen) die auf die Finanzierung von 
Umlaufvermögen entfallenden Schuld-
zinsen auch dann nur gekürzt abzugs-
fähig sind, wenn sie auf den Erwerb 
eines Warenlagers entfallen.

Hinweis
Die Fremdfinanzierung sollte sich 
deshalb im Wesentlichen auf Anla-
gevermögen beschränken.

Liebhaberei wegen langjähriger 
 Verluste
Grundsätzlich können betriebliche Ver-
luste mit anderen Einkünften ausgegli-
chen werden und zu einer Steuermin-
derung führen. Dies gilt allerdings nur, 
wenn ein sog. Totalgewinn zwischen 
Betriebsgründung und Betriebsbeendi-
gung erwirtschaftet werden kann. An-
sonsten spricht man von Liebhaberei, 
deren Verluste nicht ausgleichsfähig 

sind. Beim Totalgewinn sind auch die 
sog. stillen Reserven zu berücksichti-
gen, allerdings nur im Rahmen einer 
vorausschauenden Betrachtungsweise 
auf den Zeitpunkt der Betriebsbeendi-
gung.

Beispiel

Aufgelaufene  
Verluste seit  
Betriebsgründung

– 200.000 €

Bisher gebildete  
stille Reserven

300.000 €

Zwischenergebnis + 100.000 €

Zu erwartende 
künftige Verluste bis 
Betriebsbeendi gung

– 150.000 €

Totalverlust bis 
 Betriebsbeendigung

– 50.000 €

Ergebnis
Das positive Zwischenergebnis von 
100.000 € reicht nicht aus, um Lieb-
haberei zu verneinen. Nur wenn die 
stillen Reserven bis Betriebsbe-
en digung um mehr als 50.000 € 
steigen, somit mehr als 350.000 € 
betragen, können Verluste noch aus- 
geglichen werden.

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Falsche Kilometer-Angaben für 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte können als Steuer - 
hinterziehung gewertet werden
Steuerhinterziehung ist strafbar. Sie 
wird, je nach Schwere, mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Steuerhinterziehung be - 
geht, wer den Finanzbehörden oder 
anderen Behörden über steuerlich  
er hebliche Tatsachen unrichtige oder 
un vollständige Angaben macht und 
dadurch Steuern verkürzt oder die 
Finanzverwaltung pflichtwidrig über 
steuerlich erhebliche Tatsachen in Un-
kenntnis lässt. Jeder ist verpflichtet, in 
der Steuererklärung nach bestem Wis-



sen und Gewissen wahrheitsgemäße 
Angaben zu machen. Die Angaben 
müssen richtig und vollständig sein. 
Eine Angabe ist dann unrichtig, wenn 
die in ihr enthaltene Behauptung mit 
der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. 
Unvollständig ist eine Angabe, wenn 
ein bestimmter Sachverhalt nur teil-
weise erklärt, aber der Eindruck der 
Vollständigkeit erweckt wird.
 Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
hat entschieden, dass überhöhte Ent-
fernungsangaben für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte den Tatbe-
stand der Steuerhinterziehung erfüllen 
können.

Beiträge für eine Gruppenkranken-
versicherung als Arbeitslohn
Beiträge des Arbeitgebers zu einer pri-
vaten Gruppenkrankenversicherung sind
Arbeitslohn des Arbeitnehmers, wenn 
dieser einen eigenen unmittelbaren An- 
spruch gegen den Versicherer erlangt. 
Kann der Arbeitnehmer auf Grund des 
Arbeitsvertrags von seinem Arbeitge-
ber nur Versicherungsschutz, nicht je- 
doch Barleistung verlangen, stellen die 
Beiträge Sachlohn dar. Eine Steuer- 
freiheit der Beträge kommt dann in Be-
tracht, wenn der Arbeitgeber auf Grund
zwischenstaatlicher Verwaltungsver- 
ein barungen, die auf einer gesetzlichen 
Ermächtigung beruhen, zur Leistung 
 verpflichtet ist.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Pflicht zur Stellenausschreibung 
auch bei Stellen, die mit Leiharbeit-
nehmern besetzt werden sollen
Der Betriebsrat kann die interne Aus-
schreibung von Arbeitsplätzen verlan-
gen, die vom Arbeitgeber dauerhaft 
mit Leiharbeitnehmern besetzt werden 
sollen. Dies hat das Bundesarbeitsge-
richt entschieden. Zu Grunde lag der 
Fall eines gemeinnützigen Bildungs-
werks, welches sich nicht für verpflich-
tet hielt, Stellen, die für länger als ein 
Jahr mit Leiharbeitnehmern besetzt 
werden sollten, intern auszuschreiben. 
Nach Ansicht des Bundesarbeitsgericht 
besteht kein Anlass, solche Stellen von 
der Ausschreibungspflicht auszuneh-
men. Vielmehr soll es dem Betriebs-

rat durch die interne Ausschreibung  
ermöglicht werden, den innerbetrieb-
lichen Arbeitsmarkt zu aktivieren und 
eine Verärgerung der Belegschaft über 
die Hereinnahme Außenstehender 
trotz im Betrieb vorhandener Beschäfti-
 gungsmöglichkeiten entgegenzuwirken.

Nur ein Mittelpunkt der Lebensinte-
ressen bei mehreren Wohnungen
Bewohnen Ehegatten mehrere Woh-
nungen, können sie trotzdem keine 
doppelte Haushaltsführung geltend 
machen, wenn sie jederzeit zusam-
menwohnen. Wohnt das Ehepaar wäh-
rend der Woche zusammen in einer 
Wohnung und nutzt es eine weitere 
Wohnung gemeinsam am Wochen-
ende sowie im Urlaub, ist Mittelpunkt 
der Lebensinteressen in der Wohnung, 
von der beide regelmäßig ihre Arbeits-
stätte aufsuchen.
 Wohnen nämlich beide Ehegatten 
während der Woche zusammen in  
einer Wohnung in der Nähe beider Ar-
beitsstätten, ist der Fall vergleichbar 
mit einem ledigen Steuerpflichtigen, 
der zwei Wohnungen innehat. Bei die-
sem wird der Lebensmittelpunkt regel-
mäßig in der Wohnung angenommen, 
von der er regelmäßig seine Arbeit auf-
sucht.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)

Grundstückseigentümer

Überschreitung der Drei-Objekt-
Grenze durch Aufteilung im Kauf-
vertrag
Bei Verkauf einer Immobilie und gleich-
zeitiger Aufteilung in Wohn- und Ge-
werbeeinheiten ist von gewerblichem 
Grundstückshandel auszugehen, wenn 
dem Käufer mehr als drei Einheiten zu- 
gewiesen werden. Auch wenn die für 
die Gewerblichkeit maßgebende Fünf-
jahresfrist überschritten ist, ändert sich 
an dieser Beurteilung nichts. Dazu fol-
gender Fall:
 Eine Gesellschaft bürgerlichen  
Rechts veräußerte ein gemischt ge-
nutztes Grundstück, auf dem die Errich-
tung einer Seniorenresidenz geplant 

war. Zwischen Erwerb und Verkauf lag 
ein Zeitraum von fünf Jahren und zwei 
Monaten. Käufer war eine GmbH, de-
ren alleiniger Anteilseigner einer der 
GbR-Gesellschafter war. Im Kaufver-
trag wurde das Objekt in 25 Einhei-
ten aufgeteilt, 4 Einheiten verblieben 
bei der GbR, die übrigen 21 gingen in 
das Eigentum der GmbH über. Daraus 
wurde eine zumindest bedingte Veräu-
ßerungsabsicht geschlossen mit der 
Folge, dass von einem gewerblichen 
Grundstückshandel auszugehen war.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Kein gewerblicher Grund-
stückshandel bei Verkauf eines 
ungeteilten Grundstücks mit  
fünf Mehrfamilienhäusern
Nach der Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs ist Indiz für einen 
gewerblichen Grundstückshandel, 
wenn mehr als drei Objekte inner-
halb von fünf Jahren (zwischen An-
schaffung und Verkauf) veräußert 
werden. Allerdings kann auch die 
Veräußerung nur eines Objekts ge-
werblichen Grundstückshandel aus-
lösen, wenn der Verkäufer bestimm-
ten Berufsgruppen angehört oder 
die Veräußerungsabsicht schon vor 
Baubeginn festgestanden hat.
Aktuell hat das Gericht entschieden, 
dass der Verkauf eines ungeteilten 
Grundstücks mit fünf Mehrfamilien-
häusern nur ein Objekt im Sinne der 
Drei-Objekt-Grenze darstellt.

Hinweis
Vor Veräußerung von Grundbesitz 
sollte mit dem Steuerberater abge-
stimmt werden, ob gewerblicher 
Grundstückshandel vorliegen kann.

Unpünktliche Mietzahlungen recht-
fertigen fristlose Kündigung
Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs 
rechtfertigt die andauernde und trotz 
wiederholter Abmahnung des Vermie-
ters verspätete Entrichtung der Miete 
durch den Mieter eine Kündigung des 
Mietvertrags aus wichtigem Grund. 
Das Gericht bewertet die fortlaufend 
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Sonstiges

Keine Anlaufhemmung bei Antrags-
veranlagung
Eheleute erzielten in den Jahren 2002 
und 2003 ausschließlich Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit. Am 
13.11.2008 reichten sie für diese Jahre 
Einkommensteuererklärungen ein. Das 
Finanzamt lehnte die Durchführung der 
Antragsveranlagung ab, weil die Abga-
befrist versäumt worden war.
 Der Bundesfinanzhof hat im Fall 
von Antragsveranlagungen entschie-
den, dass eine Anlaufhemmung in sol-
chen Fällen nicht gegeben ist. Für 2002 
verjährte die Einkommensteuer mit Ab- 
lauf des Jahres 2006 und für 2003 mit 
Ablauf des Jahres 2007, da eine Ver- 
pflichtung zur Abgabe einer Steuer- 
erklärung nicht bestanden hatte.

Für in den USA wohnende 
 beschränkt Steuerpflichtige gilt 
Mindeststeuersatz von 25 %
Ein in den USA wohnender Rechtsan-
walt erzielte in Deutschland Gewinne 
von 1.424 €, auf die das Finanzamt 
den Mindeststeuersatz für beschränkt 
Steuerpflichtige von 25 % anwende-
te und 356 € Steuern festsetzte. Der 
Rechtsanwalt meinte, gem. Steuerta-
belle dürften nur 243 € Steuern fest-
gesetzt werden. Er berief sich dabei 
auf entsprechende Regelungen für EU- 
Angehörige und das Doppelbesteue-
rungsabkommen sowie den Freund-
schaftsvertrag mit den USA.
 Der Bundesfinanzhof gab dem Fi-
nanzamt Recht, weil der Rechtsanwalt 
sich als US-Bürger nicht auf das EU- 
Recht berufen konnte.

Zivilprozesskosten als außer- 
gewöhnliche Belastung abziehbar
Eine Ehefrau klagte gegen ihre Kranken-
versicherungsgesellschaft, weil diese 
die Zahlung von Krankentagegeld nach 
Eintritt der Berufsunfähigkeit einge-
stellt hatte. Die Kosten von rd. 10.000 € 
für den Zivilprozess machten die Ehe-
gatten in ihrer Einkommensteuererklä-
rung zunächst als Werbungskosten der 
Ehefrau, später als außergewöhnliche 
Belastung geltend.

 Entgegen seiner bisherigen Recht-
sprechung hat der Bundesfinanzhof die 
Kosten eines Zivilprozesses unabhän-
gig von dessen Gegenstand als au-
ßergewöhnliche Belastung anerkannt. 
Solche Aufwendungen sind dann ab-
ziehbar, wenn sich bei einem Prozess 
hinreichend Aussicht auf Erfolg ergibt 
und keine Mutwilligkeit vorliege. Die 
Kosten sind allerdings um etwaige Er-
stattungen (z. B. Leistungen aus Recht-
schutzversicherung) zu kürzen und nur 
insoweit abzugsfähig, als sie die zu-
mutbare Belastung übersteigen.

Keine Gebühr für das Führen eines 
Darlehenskontos
In einem vom Bundesgerichtshof ent- 
schiedenen Fall verwendete eine Bank 
gegenüber ihren Kunden in ihren Allge-
meinen Bedingungen für Darlehens-
verträge eine Klausel, durch welche sie 
sich beim Abschluss von Darlehens-
verträgen die Bezahlung einer monat-
lichen Gebühr für die Führung des Dar-
lehenskontos versprechen ließ.
 Nach Auffassung des Gerichts han-
delt es sich bei der streitigen Gebüh-
renklausel nicht um eine der Inhalts-
kontrolle von vornherein entzogene 
Preisklausel, weil die Kontoführungs-
gebühr nicht der Abgeltung einer ver-
traglichen Gegenleistung oder einer zu- 
sätzlichen Sonderleistung der Bank, 
sondern ausschließlich eigenen buch-
halterischen bzw. Abrechnungszwe-
cken dient. Der hiernach eröffneten 
Inhaltskontrolle hält die Klausel nicht 
stand, weil sie der Bank die Erhebung 
von Entgelten für Tätigkeiten ermög-
licht, die sie im eigenen Interesse er-
bringt.

unpünktliche Mietzahlung als gravie-
rende Pflichtverletzung, die eine frist-
lose Kündigung ermöglicht.
 In dem vom Vermieter betriebenen 
Klageverfahren hatte der Mieter meh-
rere Jahre die Miete erst zur Monats-
mitte oder noch später gezahlt. Auch 
nach mehreren Abmahnungen hat er 
diese Zahlungsweise fortgeführt, ob-
wohl nach dem Mietvertrag die Miete 
jeweils zum dritten Werktag eines Mo-
nats fällig war. Für das Gericht war es 
unerheblich, dass der Mieter auf Grund 
eines Irrtums davon ausgegangen ist, 
die Miete erst zur Monatsmitte zahlen 
zu müssen.

Aufwendungen für den Umbau  
von Stall und Scheune in eine  
Garage und eine Wohnung sind 
Herstellungskosten
Ein Gebäude mit zwei Wohnungen und 
Wirtschaftsräumen (Stall und Scheune)  
wurde renoviert. Die Wirtschaftsräume 
wurden zu einer Garage und einer Woh- 
nung umgebaut.
 

 Ob Baumaßnahmen zu Herstel-
lungsaufwand führen, ist für einzelne 
Gebäudeteile gesondert zu prüfen, 
wenn sie in keinem einheitlichen Nut-
zungs- und Funktionszusammenhang 
stehen. Demgegenüber ist von einer 
Einheitlichkeit mehrerer Gebäudeteile 
auszugehen, wenn einzelne Bauteile 
miteinander verknüpft sind. Wird da-
bei, wie an obigem Beispiel gezeigt, 
ein wesentlicher Teil der Bausubstanz 
ausgetauscht, ist von Herstellungskos-
ten auszugehen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)


